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KAPITEL 1

AGENCE WALLONNE POUR L' INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES (AWIPH)

(WALLONISCHE AGENTUR FÜR DIE INTEGRATION VON PERSONEN MIT BEHINDERUNG)

A. Wer kann sich an die AWIPH wenden ?

Die Person mit Behinderung, die in den Genuss der Hilfen der „Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées“ kommen möchte, muss folgende Bedingungen erfüllen: 

· ihren Wohnsitz im französischsprachigen Gebiet der Region haben. Die Person mit Behinderung, die ihren Wohnsitz in der Region Brüssel-Hauptstadt oder der Deutschsprachigen Gemeinschaft hat, kann ebenfalls Einrichtungen und Dienste der Wallonischen Region nutzen, sofern der Antrag bei der in ihrer jeweiligen Region oder Gemeinschaft zuständigen Behörde eingereicht wird. Genauso kann auch eine in der Flämischen Gemeinschaft wohnhafte Person mit Behinderung, die ein genau umschriebenes Unterstützungsprojekt hat, eine Entscheidung der AWIPH erhalten. Hierfür muss sie ihren Antrag an die Bürostelle der AWIPH stellen, die sich in dem Gebiet befindet, in dem die Unterstützung gewährt werden soll;
· zum Zeitpunkt der ersten Antragseinreichung das Alter von 65 Jahren nicht erreicht haben; 

· eine schwerwiegende Beeinträchtigung ihrer Fähigkeiten zur beruflichen oder sozialen Integration aufweisen, die auf Verminderung ihrer geistigen, sensorischen oder physischen Fähigkeiten zurückzuführen sind und die den Beistand der Gesellschaft erforderlich macht; 

· die belgische Staatsangehörigkeit haben oder das Statut eines Staatenlosen oder eines anerkannten Flüchtlings haben oder Arbeitnehmer bzw. Kind eines Arbeitnehmers aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union sein. 

Seit Inkrafttreten des Erlasses vom 22. Januar 1998 sind die Dienstleistungen der Agentur auf gewisse Kategorien von Ausländern erweitert. Folgende Kategorien behinderter Personen ausländischer Staatsangehörigkeit unterstehen nicht dem in Artikel 16, §1 des Dekretes vom 6. April 1995 über die Eingliederung von Personen mit Behinderung enthaltenen Kriterium, während 5 ununterbrochenen Jahren einen ordnungsgemäßen Wohnsitz in Belgien zu haben, um in den Genuss der in diesem Dekret genannten Dienstleistungen zu kommen:

1. unter verlängerter Minderjährigkeit stehende sowie entmündigte Personen, insofern ihr gesetzlicher Stellvertreter die o.g. Bedingungen bezüglich Wohnsitz und Alter nachweislich erfüllt;

2. Personen, die Dienstleistungen empfangen, welche in der Gesetzgebung über die Entschädigung von Arbeitsunfällen oder auf dem Arbeitsweg eingetretenen Unfällen vorgesehen sind;

3. Personen, die Dienstleistungen empfangen, welche in der Gesetzgebung über die Entschädigung der Folgen einer anerkannten Berufskrankheit vorgesehen sind;

4. Personen, die Opfer eines Unfalls sind, der während ihres Verbleibs in Belgien eingetreten ist, sofern dieser Unfall der Fähigkeits​einschränkung zugrunde liegt, auf welcher der Antrag auf Unterstützung beruht;

5.

der Ehepartner und die Kinder, für die eine verstorbene Person ausländischer Staatsange​hörigkeit unterhaltspflichtig war, insofern diese Person zum Zeitpunkt ihres Todes die vorher aufgeführten Bedingungen bezüglich Alter und Wohnsitz nachweislich erfüllte;

6.
politische Gefangene, die aufgrund der Bestimmungen des Gesetzes vom 5. Februar 1947 zur Organisation des Statuts politischer Gefangener ausländischer Staatsangehörigkeit als solche anerkannt sind;

7.
Verwandte in aufsteigender Linie, für die ein Nachkomme belgischer Staatsangehörigkeit oder dessen Ehepartner unterhaltspflichtig ist, sofern er die vorher angeführten Bedingungen bezüglich Alter und Wohnsitz nachweislich erfüllt;

8.
Personen, die nicht im Besitz der belgischen Staatsangehörigkeit sind, wohl aber die Bedingungen erfüllen, um die belgische Staatsangehörigkeit anzunehmen oder wiederzuerlangen;

9.
Personen, die Anrecht auf die in der Gesetzgebung über Beihilfen für Personen mit Behinderung vorgesehenen Leistungen haben;

10.
Personen, die aufgrund einer Bestimmung internationalen Rechts Anrecht auf den totalen oder partiellen Genuss der kraft des Dekretes gewährten Leistungen haben.

B.

Zielsetzungen der AWIPH

Die AWIPH bietet folgende Dienstleistungen an: 

· individuelle oder kollektive Hilfen durch Dienste und Strukturen, die die folgenden Aufgaben gewährleisten: 

· INCLUDEPICTURE  \d "Diamant_bleuA046.gif"angepasste Begleitung und Dienstleistungen zur Förderung des Verbleibs in der Familie; 

· INCLUDEPICTURE  \d "Diamant_bleuA046.gif"eine funktionelle Rehabilitation und technische Hilfen zur Förderung einer größeren Selbstständigkeit;

· INCLUDEPICTURE  \d "Diamant_bleuA046.gif"eine soziale, medizinische, paramedizinische oder psychologische Begleitung;

· angepasste Maßnahmen zur Erziehung, Rehabilitation und beruflichen Ausbildung;

· INCLUDEPICTURE  \d "Diamant_bleuA046.gif"eine bestmögliche berufliche Integration (siehe Vade-Mecum des Nationalen Arbeitsrates – http://www.cnt-nar.be/F1l.htm);

· INCLUDEPICTURE  \d "Diamant_bleuA046.gif"die Aufnahme in Qualitätseinrichtungen.

· Dienstleistungen und Strukturen wie: 

· INCLUDEPICTURE  \d "Diamant_bleuA046.gif"Frühhilfedienste;

· INCLUDEPICTURE  \d "Diamant_bleuA046.gif"Begleitdienste;

· INCLUDEPICTURE  \d "Diamant_bleuA046.gif"Dienste zur Unterstützung im Alltagsleben;

· INCLUDEPICTURE  \d "Diamant_bleuA046.gif"Zentren zur funktionellen Rehabilitation;

· INCLUDEPICTURE  \d "Diamant_bleuA046.gif"Zentren für besondere Berufsausbildung;

· INCLUDEPICTURE  \d "Diamant_bleuA046.gif"Beschützende Werkstätten;

· INCLUDEPICTURE  \d "Diamant_bleuA046.gif"Tagesstätten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene;

· INCLUDEPICTURE  \d "Diamant_bleuA046.gif"Wohnheime für Kinder, Jugendliche und Erwachsene;

· Übernachtungsstrukturen für Erwachsene;

· Dienste für vorübergehende Wohnmöglichkeiten;

· Dienste für Kurzaufenthalte;
· INCLUDEPICTURE  \d "Diamant_bleuA046.gif"Dienste für die Familienaufnahme.

C.
Modalitäten der Antragseinreichung
1.
An wen muss ich mich wenden?
· An das Regionalbüro, in dessen Zuständigkeitsgebiet der Wohnsitz der Person mit Behinderung fällt (siehe nachstehende Adressen).
· Hier werden Sie persönlicher empfangen: Jeder Antrag kann in einem Gespräch mit einem Mitarbeiter der zuständigen Regionalbehörde geklärt oder vertieft werden.
Das Regionalbüro rät der betreffenden Person gegebenenfalls zu einer angemesseneren Lösung.








2.
Wie stelle ich einen Antrag auf Unterstützung?

a)
 Unkomplizierte Antragstellung

Die Person mit Behinderung, ihr gesetzlicher Stellvertreter oder die mit ihrer Stellvertretung beauftragte Person füllt das Antragsformular aus und übermittelt es der zuständigen regionalen Behörde. Sie sollte alle Gutachten, Belege und Bescheinigungen beifügen, die bereits in ihrem Besitz sind und die diesen Antrag bekräftigen können.

b) 
Unter Umständen sind zusätzliche Angaben administrativer, psychologischer, medizinischer oder sozialer Art einzureichen. Dies hängt ab von:

( der anzulegenden Akte;

( der Art der beantragten Unterstützung.

Das Antragsformular und ein von der AWIPH angebotenes Handbuch mit den einzelnen Dienstleistungen sind erhältlich:

( in jedem Regionalbüro;

( bei den Vereinigungen für Menschen mit Behinderung;

( bei verschiedenen offiziellen Zentren, die Ihnen die 
erforderlichen Angaben aus den einzelnen Zuständigkeitsbereichen mitteilen können.
c) 
Und wie geht es weiter?

Das Regionalbüro prüft den Antrag.

Bei Dringlichkeit kann eine vorläufige Entscheidung getroffen werden.

Die AWIPH ist zudem verpflichtet, innerhalb von sechzig Tagen ab endgültigem Eingang aller geforderten Angaben eine Entscheidung zu treffen.

WO INFORMIERE ICH MICH ?

· INCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"ZENTRALVERWALTUNG DER „AGENCE 

WALLONNE POUR L'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES“ (AWIPH) (WALLONISCHE AGENTUR FÜR DIE INTEGRATION VON PERSONEN MIT BEHINDERUNG)
Site Saint-Charles

Rue de la Rivelaine 21

6061 CHARLEROI

Tel.:
071/20.57.11

Fax:
071/20.51.02

Internet:
http://www.awiph.be
· REGIONALBÜRO IN CHARLEROI

Site Saint-Charles

Rue de la Rivelaine 11

6061 CHARLEROI

Tel.: 071/20.49.50

Fax: 071/20.49.53

E-Mail: brcharleroi@awiph.be
· REGIONALINCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"BÜRO IN MONS 
Boulevard Gendebien 3 
7000 MONS


Tel.:
065/32.86.11 
Fax:
065/35.27.34

E-Mail: brmons@awiph.be
· REGIONALINCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"BÜRO IN NAMUR 
Résidence "Le Souverain" 
Place Joséphine-Charlotte 8 
5100 JAMBES


Tel.:
081/33.19.11 
Fax:
081/30.88.20

E-Mail: brnamur@awiph.be
· REGIONALINCLUDEPICTURE  \d "Carre_vertE032.gif"BÜRO IN LÜTTICH 
Rue de Guillemins  26-34  
4000 LÜTTICH

Tel.:
04/221.69.11 
Fax: 
04/221.69.90
E-Mail: brliege@awiph.be
· 
· REGIONALBÜRO IN WAVRE
Chaussée des Collines 54 /1. Etage

1300 WAVRE

Tel.: 010/23.05.60

Fax: 010/23.05.80
E-Mail: brwavre@awiph.be
· REGIONALBÜRO IN DINANT 

Rue Léopold 3 /1. Etage

5500 DINANT

Tel.: 082/21.33.11

Fax: 082/21.33.15
E-Mail: brdinant@awiph.be
· REGIONALBÜRO IN LIBRAMONT 

Rue du Village 5

6800 LIBRAMONT

Tel.: 061/23.03.60

Fax: 061/23.03.76
E-Mail: brlibramont@awiph.be
